
Anlage 2  
Synopse 

ALTE FASSUNG NEUE FASSUNG 

Satzung über die regelmäßigen Datenübermittlungen aus anderen 
Verwaltungsbereichen für Zwecke der Kommunalstatistik in der Stadt 
Kassel vom 19. Dezember 1988 

Satzung über den Betrieb einer Statistikstelle und die Durchführung 
der Kommunalstatistik der Stadt Kassel (Statistiksatzung) vom 

§ 1 Kommunalstatistik § 1 Betrieb einer kommunalen Statistikstelle 

Die Stadt Kassel betreibt eine Kommunalstatistik im Sinne von § 12 des Hessischen 
Landesstatistikgesetzes. Die Aufgaben der Kommunalstatistik sind der Abteilung 
Statistik des Statistischen Amtes und Wahlamtes als Statistikstelle übertragen. 

Die Stadt Kassel betreibt zur Gewinnung von statistischen Informationen, die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden, eine Statistikstelle nach § 12 HessLStatG. 
Diese Satzung regelt: 
 

1. die Aufgaben der Statistikstelle, 
2. die Abschottung der Statistikstelle und 
3. die Datenübermittlungen von Organisationseinheiten der Stadtverwaltung 

Kassel an die Statistikstelle. 

§ 2 Zweck und Gegenstand § 2 Aufgaben der Statistikstelle 

(1) Zweck dieser Satzung ist es, die Grundlagen für die nachfolgenden kommunalen 
Statistiken zu schaffen: 

 
1. Statistik der Bevölkerungsbewegung und Fortschreibung des 

Bevölkerungsstandes 
2. Statistik der Bautätigkeit und Fortschreibung des Gebäude- und 

Wohnungsbestandes 
3. Statistik der An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. 

 
(2) Die nach dieser Satzung übermittelten Daten unterliegen der statistischen 

Zweckbindung. 
 
(3) Die Übermittlung von tabellarisch zusammengefaßten (aggregierten) Daten, die 

aufgrund von Geschäftsstatistiken gemäß § 11 des Hessischen 
Landesstatistikgesetzes ermittelt wurden, sowie von Daten, die aus allgemein 
zugänglichen Quellen stammen, bleibt unberührt. Die Aufbereitung von 
Geschäftsstatistiken kann ganz oder teilweise der Statistikstelle übertragen 
werden, soweit dies durch einzelgesetzliche Übermittlungsverbote nicht 
ausgeschlossen ist. 

Die Statistikstelle hat folgende Aufgaben: 
 

1. Mitwirkung bei der Durchführung amtlicher Statistiken gemäß § 4 Abs. 3 i. V. 
m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HessLStatG. 

2. Gewinnung von statistischen Daten aus der Verwaltungstätigkeit der Stadt 
Kassel, aus Quellen der Bundes- und Landesstatistik, der Arbeitsverwaltung 
und sonstigen Quellen. 

3. Aufbau und Pflege definierter statistischer Datensammlungen. 
4. Zusammenstellung von statistischen Daten für Organisationseinheiten der 

Stadtverwaltung. 
5. Datenanalyse unter Anwendung statistischer Methoden. 



§ 3 Übermittlungsverfahren § 3 Abschottung der Statistikstelle 

Die regelmäßige Übermittlung von Daten nach dieser Satzung erfolgt im schriftlichen 
Verfahren. Der Versand hat im verschlossenen Umschlag zu erfolgen. 
Datenübermittlungen können auch durch Übersendung von Magnetbändern, Disketten 
oder durch Datenfernübertragung erfolgen. 

Die Statistikstelle ist nach Maßgabe des § 12 Abs. 3 HessLStatG räumlich, personell und 
organisatorisch abzuschotten. 

§ 4 Merkmale § 4 Regelmäßige Datenübermittlungen 

(1) Erhebungsmerkmale sind zur statistischen Verwendung bestimmte Angaben über 
persönliche und sachliche Verhältnisse. Hilfsmerkmale dienen der technischen 
Durchführung von Statistiken. 

 
(2) Die nach dieser Satzung zu übermittelnden Hilfsmerkmale sind zu löschen, sobald 

die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit abgeschlossen ist. Sie sind von den Erhebungsmerkmalen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren. 

 
(3) Die Hilfsmerkmale Straße und Hausnummer dürfen zur Erstellung statistischer 

Ergebnisse in kleinräumiger Gliederung nach Blockseiten oder statistische Bezirke 
verwendet werden. 

(1) Die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sind verpflichtet, der 
Statistikstelle regelmäßig aus ihrer Geschäftstätigkeit Einzeldaten zu übermitteln. 
Diese Verpflichtung betrifft folgende Bereiche: 

 
1. Daten aus dem Einwohnerregister zu Bevölkerungsbestand und 

Bevölkerungsbewegung; Erhebungsmerkmale sind demografische Daten und 
Statusdaten. 

2. Daten zum Gewerbebestand aus dem Gewerberegister; Erhebungsmerkmale 
sind die Rechtsform und Art des Gewerbes. 

3. Sozialdaten aus dem Bereich der Sozial- und Jugendhilfe; Erhebungsmerkmale 
sind demografische Daten, Art und Höhe der Leistungen. 

4. Daten zur Bautätigkeit und zur Fortschreibung des Gebäude- und 
Wohnungsbestandes; Erhebungsmerkmale sind Baugenehmigungen, 
Baufertigstellungen, Art, Anzahl und Größen von Wohnungen und Gebäuden. 

 
(2) Zu den unter Abs. 1 genannten Daten sind auch Hilfsmerkmale zu übermitteln. 

Hilfsmerkmale sind Anschriften von natürlichen oder juristischen Personen. Sie 
dienen der räumlichen Zuordnung der Daten und damit der Erstellung von 
georeferenzierten Auswertungen. Hilfsmerkmale sind von der Statistikstelle zu 
löschen, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist. Straße, Hausnummer und 
Hausnummernzusatz dürfen für die geografische Zuordnung für einen Zeitraum 
von bis zu vier Jahren nach Abschluss der jeweiligen Erhebung für weitere 
Analysen genutzt werden. 

 
(3) Die Daten sind mindestens einmal jährlich an die Statistikstelle zu übermitteln, bei 

Bedarf, etwa zur Beobachtung kurzfristiger Entwicklungen, auch monatlich. 
Zeitpunkt, Umfang und Inhalt der Datenübermittlungen sind mit der Statistikstelle 
abzustimmen. 

 
(4) Die Daten sind auf elektronischem Weg zu übermitteln. Für eine sichere 

Übermittlung an die Statistikstelle ist ein Datenaustauschdienst oder eine 
Verschlüsselung beim Übersenden per E-Mail zu nutzen. Anstelle einer 



Übermittlung ist auch ein Direktzugriff der Statistikstelle auf Auswertungsmodule 
der Fachverfahren zulässig. 

§ 5 Übermittlung von Merkmalen für die Statistik der natürlichen 
Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des 

Bevölkerungsstandes 

§ 5 Datenübermittlung in besonderen Fällen 

(1) Für die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung 
des Bevölkerungsstandes übermittelt das Standesamt der Statistikstelle 
mindestens monatlich die nach dem Bevölkerungsstatistikgesetz in seiner jeweils 
gültigen Fassung zu erfassenden Erhebungs- und Hilfsmerkmale für 
Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle. 

 
(2) Die Übermittlung der Meldedaten nach dem Hessischen Meldegesetz bleibt 

unberührt. 

In besonderen Fällen sind der Statistikstelle für einen begrenzten Zeitraum auf 
Anforderung einmalig oder regelmäßig weitere Daten zu übermitteln, wenn dies für die 
Bewältigung einer besonderen und nicht alltäglichen Lage erforderlich ist. § 4 Abs. 3 
Satz 2 und Abs. 4 gelten entsprechend. 

§ 6 Übermittlung von Merkmalen für die Statistik der 
Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen 

§ 6 Veröffentlichung und Weitergabe von Daten 

Für die Bautätigkeitsstatistik und die Fortschreibung des Gebäude- und 
Wohnungsbestandes übermittelt die Bauaufsichtsbehörde der Statistikstelle mindestens 
monatlich die nach dem Bautätigkeitsstatistikgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung 
zu erfassenden Erhebungs- und Hilfsmerkmale für Baugenehmigungen, 
Baufertigstellungen und Abgängen von Gebäuden und Wohnungen. 

Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die nach dieser Satzung 
übermittelt werden, sind nach § 16 HessLStatG und den entsprechenden Bestimmungen 
des Bundesstatistikgesetzes geheim zu halten. Die Weitergabe und Veröffentlichung der 
aufgrund von Einzelangaben erstellten statistischen Ergebnisse richtet sich 
ausschließlich nach den Bestimmungen des Hessischen Landesstatistikgesetzes in seiner 
jeweiligen Fassung. 

§ 7 Übermittlung von Merkmalen für die Statistik der 
Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen 

§ 7 Inkrafttreten 

(1) Für die Statistik der Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen 
übermittelt das Gewerberegister der Statistikstelle mindestens monatlich mit den 
Gewerbeanzeigen gemäß Gewerbeordnung folgende Daten als 
Erhebungsmerkmale: 

 
a. Ausgeübte Tätigkeit, 
b. Datum der Anmeldung, Abmeldung oder Ummeldung 
c. Art des Betriebes, 
d. bei Anmeldungen: Anzahl der voraussichtlich beschäftigten Arbeitnehmer. 

 
(2) Als Hilfsmerkmale werden für diese Statistik übermittelt: 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die „Satzung über die regelmäßigen Datenübermittlungen aus anderen 
Verwaltungsbereichen für Zwecke der Kommunalstatistik in der Stadt Kassel“ vom 19. 
Dezember 1988 außer Kraft. 



a. Name und Anschrift des Betriebsinhabers, 
b. Abschrift der Betriebsstätte. 

§ 8 Vernichtung der Erhebungsunterlagen  

Die Erhebungsunterlagen für die Statistiken nach §§ 5 bis 7 einschließlich der 
Hilfsmerkmale sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens ein halbes Jahr nach 
Abschluß der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit 
und Vollständigkeit, zu vernichten, sofern sie nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
an das Hessische Statistische Landesamt weiterzuleiten sind. 

 

§ 9 Weitergabe und Veröffentlichung  

(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die nach dieser Sitzung 
übermittelt werden, sind nach § 16 des Hessischen Landesstatistikgesetzes 
geheimzuhalten. Die Weitergabe und Veröffentlichung der aufgrund dieser 
Angaben erstellten statistischen Ergebnisse richtet sich ebenfalls ausschließlich 
noch den Bestimmungen des Hessischen Landesstatistikgesetzes in seiner 
jeweiligen Fassung. 

 
(2) Tabellen, die aufgrund der nach dieser Satzung zu übermittelnden Daten erstellt 

werden, dürfen bis zur Ebene statistischer Bezirke veröffentlicht werden, auch 
soweit Tabellenfelder nur einen Fall ausweisen. 

 

§ 10 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 01.05.1989 in Kraft.  
 




